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Erneuerbare Wärme beim Wärmeerzeugerersatz EN-120

Regel 90/10

Beim Ersatz des Wärmeerzeugers in bestehenden Bauten mit Wohnnutzung darf der fossile Anteil 90% des 

massgebenden Bedarfs nicht überschreiten. Für die Festlegung der Standardlösung gilt ein massgebender 

Energiebedarf für die Heizung und das Warmwasser von 100 kWh/m2a.

Erfüllung dieser Anforderungen durch: 

 Zertifizierung nach MINERGIE

 GEAK-Gesamtenergieeffizienz Klasse D oder besser "rechnerischer Nachweis"

 Baujahr ab 1992  

 Eine der 11 Standardlösungen

Befreiung bei Mischbauten

Befreit sind Bauten mit gemischter Nutzung, wenn der Wohnanteil 150 m2 Energiebezugsfläche (EBF) nicht 

übersteigt. 



 Gebäudekategorie I 

Wohnen MFH Mehrfamilienhäuser, Alterssiedlungen und -wohnungen, Hotels, Mehrfamilien-Ferienhäuser und Ferienheime,

Kinder- und Jugendheime, Tagesheime, Behindertenheime, Behindertenwerkstätten, Drogenstationen, Kasernen und Strafanstalten. 

 Gebäudekategorie II 

Wohnen EFH Ein- und Zweifamilienhäuser, Ein- und Zweifamilien-Ferienhäuser, Reihen-Einfamilienhäuser. 

Bei Mischnutzungen gilt sie nur für den Teil der Wohnnutzung. Als Wohnbauten gelten Bauten mit Nutzungen, welche den 

Gebäudekategorien I Wohnen MFH und II Wohnen EFH gemäss Norm SIA 380/1:2016 zugeordnet werden. 
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Nachweis Varianten
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Objekt 1:

MINERGIE 

zertifiziertes 

Gebäude

Objekt 2:

GEAK-

Kategorie

Objekt 3:

Baujahr
Objekt 4:

Standardlösung

MINERGIE-

Zertifikat

GEAK-Kategorie 

min. "D" 

Baujahr Gebäude 

> 1992 

Wahl einer der 11 

Standardlösungen

befreit von min. 10% erneuerbar
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Energieetikette für Gebäude

19.11.2020 5



Standardlösungen
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Erzeugung ersetzt 

durch…
Bedingung…

1 Thermische Solaranlage für 

Warmwasser 1)

fossil-fossil Solarfläche min. 2% der EBF

2 Holzfeuerung als Hauptwärmeerzeuger fossil-Holz Keine weiteren Erzeuger vorhanden

3 Elektrische Wärmepumpe 

(Erdsonde, Wasser oder Aussenluft)

fossil-WP Heizung und WW ganzjährig

4 Mit Erdgas angetriebene Wärmepumpe fossil-WP Heizung und WW ganzjährig

5 Fernwärmeanschluss (Erzeugung 

erneuerbar)

fossil-FW Heizung und WW ganzjährig

6 Wärmekraftkopplung fossil-fossil 25% elektrischer Wirkungsgrad bei min. Abdeckung von 60% des 

Wärmebedarfs für Heizung und WW durch WKK
7 Wärmepumpenboiler plus 

Photovoltaikanlage 1)

fossil-fossil 100% WW plus neue PV von min. 5Wp/m2 EBF.

8 Fenster ersetzen 2) fossil-fossil uG< 0.7 W/m2*K, vorher >2.0 W/m2*K
9 Wärmedämmung von Fassade oder 

Dach 2)

fossil-fossil U<= 0.2W/m2*K, vorher > 0.6W/m2*K

10 Grundlast erneuerbar 

mit fossilem Spitzenkessel 1)

fossil-erneuerbar und 

fossil
Automatische erneuerbare Erzeugung als Grundlast, min. 25% 

Leistung
11 Wohnungslüftung mit 

Wärmerückgewinnung 1)

fossil-fossil Neueinbau



Biogas als Lösung?

Erneuerbare Gase 

Die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller hat den Nachweis zu erbringen, dass für eine Lebensdauer von 20 Jahren im 

Umfang von 20 Prozent des massgebenden Energiebedarfs Biogaszertifikate hinterlegt werden. 

Biogaszertifikate müssen vom Bund anerkannt werden und im Treibhausgasinventar der Schweiz eine Emissionswirkung 

erzielen.
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Da dies heute nicht der Fall ist, können nur 

schweizer Biogaszertifikate angerechnet werden.
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Baujahr eintragen. 

Als Nachweis ist eine Kopie des 

Auszugs einzureichen. 

x
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Heizungs- und Warmwasseranlagen EN-103
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Vollzugshilfe EN-120
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